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Erwägungen

E. 3
Es rechtfertigt sich, für das Beschwerdeverfahren umständehalber auf Kos- tenerhebung zu
verzichten. Mangels wesentlicher Umtriebe ist dem Gesuchsteller für das
Beschwerdeverfahren sodann keine Entschädigung zuzusprechen.

- 3 - Es wird beschlossen:
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